
 

 

Rubrik: Gerichtliche Entscheide und Vorladungen im SHAB 
Unterrubrik: Weiterer Gerichtsentscheid 
Publikationsdatum: SHAB 16.08.2021 
Voraussichtliches Ablaufdatum: 16.02.2022 
Meldungsnummer: UV02-0000001054 
 

Publizierende Stelle 
Bezirksgericht Dielsdorf, Spitalstrasse 7, 8157 Dielsdorf

Gerichtlicher Entscheid gegen Helvetia Transporte 
AG

Klagende Partei:  

Beklagte Partei:  
Helvetia Transporte AG 
CHE-106.264.420 
Industriestrasse 54 
8152 Glattbrugg 

Angaben zum gerichtlichen Entscheid:  
Organisationsmangel  

Geschäftsnummer: EO210011-D/B-7 

Entscheiddatum: 10.08.2021 

Gerichtliche Entscheidinstanz:  
Das Einzelgericht s.V. 

Ergänzende rechtliche Hinweise:  
Es wird verfügt: 
1. Die Doppel der Eingabe des Handelsregisteramts des Kantons Zürich vom 13. Juli 2021 
(act. 1) sowie der Beilagen (act. 2 und 3/1-5) bleiben zuhanden der Antragsgegnerin bei 
den Akten.  
2. Der Antragsgegnerin wird eine Frist von 20 Tagen ab Zustellung dieser Verfügung 
angesetzt, um den rechtmässigen Zustand herzustellen.  
Bei Säumnis oder unbehelflichen Einwendungen würde durch Urteil des Gerichts die 
Auflösung der Antragsgegnerin und ihre Liquidation nach den Konkursregeln 
angeordnet (Art. 731b Abs. 1bis Ziff. 3 OR). 
Alle Fristen dieses Verfahrens laufen auch in den Gerichtsferien. 
3. Der rechtmässige Zustand kann hergestellt werden, indem die Antragsgegnerin ein 
gültiges Domizil in der Schweiz beim Handelsregisteramt anmeldet und dem 



Bezirksgericht eine entsprechende Bestätigung des Amtes einreicht. 
4.-5. (...) 

Frist: 20 Tage 
Ablauf der Frist: 05.09.2021 

Kontaktstelle:  
Bezirksgericht Dielsdorf, 
Spitalstrasse 7,  
8157 Dielsdorf 

Bemerkungen:  
Der gerichtliche Entscheid kann von der Antragsgegnerin am Bezirksgericht Dielsdorf 
eingesehen werden.
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